
 

 
BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

IX ZB 34/05
vom 

 
12. Oktober 2006 

 
in dem Verfahren auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

  

 

InsO §§ 6, 21 Abs. 2 Nr. 4; GG Art. 10 Abs. 1, Art. 19 Abs. 4 

 

Eine sofortige Beschwerde gegen die Anordnung einer vorläufigen Postsperre wird 

nach deren Aufhebung unzulässig. 

 

BGH, Beschluss vom 12. Oktober 2006 - IX ZB 34/05 - LG Göttingen 

    AG Göttingen 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter 

Dr. Gero Fischer, die Richter Dr. Ganter und Vill, die Richterin Lohmann und 

den Richter Dr. Detlev Fischer 

 

am 12. Oktober 2006 

beschlossen: 

 

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss der 10. Zivilkammer 

des Landgerichts Göttingen vom 16. Dezember 2004 wird auf 

Kosten des Schuldners zurückgewiesen. 

 

Der Antrag des Schuldners auf Bewilligung von Prozesskostenhil-

fe für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird abgewiesen. 

 

 

 

Gründe:

 

I. 

 

Mit Beschluss vom 29. Oktober 2004 hat das Insolvenzgericht nach An-

hörung des Schuldners eine vorläufige Postsperre nach § 21 Abs. 2 Nr. 4 InsO 

angeordnet, weil der Schuldner keine Auskünfte erteilt habe und nicht zu einem 

Anhörungstermin erschienen sei. Der am 2. November 2004 eingelegten sofor-

tigen Beschwerde hat das Insolvenzgericht mit Beschluss vom 5. November 

2004 nicht abgeholfen. Mit Beschluss vom 26. November 2004 hat das Insol-

venzgericht die Postsperre aufgehoben, weil der Schuldner nunmehr Auskunft 

erteilt habe. Auf gerichtlichen Hinweis hin hat der Schuldner erklärt, die organi-
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satorischen Folgen der Postsperre seien noch nicht beseitigt. "Für den Fall ei-

ner kurzfristig eintretenden Erledigung" hat er beantragt festzustellen, dass die 

Anordnung rechtswidrig gewesen sei. Das Beschwerdegericht hat die sofortige 

Beschwerde als unzulässig verworfen. Mit seiner Rechtsbeschwerde verfolgt 

der Schuldner seine bisherigen Anträge weiter. 

 

II. 

 

Die Rechtsbeschwerde ist nach §§ 7, 21 Abs. 1 Satz 2 InsO statthaft und 

auch im Übrigen zulässig (§ 574 Abs. 2 ZPO). Sie bleibt jedoch ohne Erfolg.  

2 

 

1. Nach Auffassung des Beschwerdegerichts fehlt ein Rechtsschutzbe-

dürfnis des Schuldners. Es liege ein Fall verfahrensrechtlicher Überholung vor. 

Der Beschwerdegrund habe sich erledigt, so dass der Beschwerdeführer durch 

die Entscheidung des Beschwerdegerichts nicht mehr besser gestellt werden 

könnte. Die Rechtsbeschwerde vertritt demgegenüber die Ansicht, eine Post-

sperre stelle einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht des Schuldners aus 

Art. 10 Abs. 1 GG dar. Bei tief greifenden Grundrechtsverletzungen gebe es ein 

rechtlich geschütztes Interesse des Betroffenen daran, die Rechtswidrigkeit der 

fraglichen Maßnahme feststellen zu lassen. 

3 

 

2. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist richtig. 4 

 

a) Die sofortige Beschwerde setzt wie jedes andere Rechtsmittel auch 

eine Beschwer des Rechtsmittelführers voraus. Diese muss im Zeitpunkt der 

Entscheidung noch gegeben sein. Ihr Wegfall macht das Rechtsmittel unzuläs-

sig (z.B. BGH, Beschl. v. 29. Juni 2004 - X ZB 11/04, NJW-RR 2004, 1365). Im 
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Zeitpunkt der Entscheidung des Beschwerdegerichts war die Anordnung der 

vorläufigen Postsperre bereits aufgehoben worden.  

 

b) Ein Verfahren, in dem die Rechtswidrigkeit einer bereits erledigten vor-

läufigen Postsperre festgestellt werden kann, sehen weder die Zivilprozessord-

nung noch die Insolvenzordnung vor. Auch von Verfassungs wegen ist die Zu-

lassung eines Fortsetzungsfeststellungsantrags in einem derartigen Fall nicht 

geboten. 

6 

 

aa) Nach ständiger Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts 

(z.B. BVerfGE 104, 220, 221 f; 110, 77, 85) widerspricht es dem Grundrecht auf 

effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) nicht, die Rechtsschutzgewährung 

von einem vorhandenen und fortbestehenden Rechtsschutzinteresse abhängig 

zu machen. Ein Rechtsschutzinteresse ist zu bejahen, so lange der Rechts-

schutzsuchende gegenwärtig betroffen ist und mit seinem Rechtsmittel ein kon-

kretes praktisches Ziel erreichen kann. Dass die Gerichte über diesen Zeitpunkt 

hinaus für Auskünfte über die Rechtslage in Anspruch genommen werden kön-

nen, gewährleistet Art. 19 Abs. 4 GG dagegen nicht.  
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bb) Trotz Erledigung des ursprünglichen Rechtsschutzziels kann ein Be-

dürfnis nach gerichtlicher Entscheidung fortbestehen, wenn das Interesse des 

Betroffenen an der Feststellung der Rechtslage in besonderer Weise schutz-

würdig ist, etwa dann, wenn das gerichtliche Verfahren dazu dient, einer Wie-

derholungsgefahr zu begegnen oder eine fortwirkende Beeinträchtigung durch 

einen an sich beendeten Eingriff zu beseitigen (BVerfGE 96, 27, 40). Darüber 

hinaus kommt ein trotz Erledigung fortbestehendes Rechtsschutzinteresse in 

Fällen tief greifender Grundrechtseingriffe in Betracht. Hierunter fallen insbe-

sondere solche Eingriffe, die unter Richtervorbehalt stehen und nach dem typi-
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schen Verfahrensablauf auf eine Zeitspanne beschränkt sind, in welcher der 

Betroffene die gerichtliche Entscheidung in der von der Prozessordnung vorge-

gebenen Instanz kaum erlangen kann (BVerfGE 104, 220, 232 ff). Auch der 

Bundesgerichtshof hat in Bezug auf eine dem Gesetz fremde, in das Grund-

recht des Betroffenen auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) eingrei-

fende Maßnahme, gegen die eine gerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig zu 

erlangen war, einen Fortsetzungsfeststellungsantrag zugelassen (BGHZ 158, 

212 ff).  

 

cc) Die vorläufige Postsperre nach § 21 Abs. 2 Nr. 4 InsO greift in das 

durch Art. 10 Abs. 1 GG geschützte Briefgeheimnis ein. Beschränkungen die-

ses Grundrechts dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden (Art. 

10 Abs. 2 Satz 1 GG). Die Vorschrift des § 21 Abs. 2 Nr. 4 InsO ist ein solches 

Gesetz (§ 102 InsO). Gegen die Anordnung einer Sicherungsmaßnahme nach 

§ 21 InsO steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu (§ 21 Abs. 1 Satz 2 

InsO). Eine vorläufige Postsperre wird nicht typischerweise gegenstandslos, 

ehe eine Entscheidung des Beschwerdegerichts eingeholt werden kann. Die 

vorläufige Postsperre gehört zu den Sicherungsmaßnahmen, die bis zur Ent-

scheidung über den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine nachtei-

lige Veränderung in der Vermögenslage des Schuldners verhindern sollen. Sie 

erledigt sich regelmäßig nicht nach wenigen Tagen, so dass ausreichend Zeit 

besteht, ihre Anordnung gerichtlich überprüfen zu lassen (OLG Köln ZIP 2000, 

1221, 1223). Auch im vorliegenden Fall ist jedenfalls ein Nichtabhilfebeschluss 

ergangen. Die Erledigung ist deshalb eingetreten, weil der Schuldner im Rah-

men seiner Anhörung vor dem Insolvenzgericht schließlich Auskunft erteilt hat. 

Gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 4, § 99 Abs. 3 Satz 2 InsO ist die vorläufige Postsperre 

aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen fortfallen.  
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dd) Bei dem besonders schwerwiegenden Eingriff in das Grundrecht der 

Freiheit der Person hält das Bundesverfassungsgericht ein Rechtsschutzbe-

dürfnis für einen Fortsetzungsfeststellungsantrag unabhängig davon für gege-

ben, ob die Gerichte bei typischem Ablauf des Verfahrens rechtzeitig eine Ent-

scheidung treffen können (BVerfGE 104, 220, 234; BVerfG, Beschl. v. 8. April 

2004 - 2 BvR 1811/03, zit. nach juris). Im vorliegenden Fall geht es um einen 

Eingriff in das unter einfachem Gesetzesvorbehalt stehende Briefgeheimnis des 

Art. 10 Abs. 1 GG, der sich in dem von § 21 Abs. 2 Nr. 4 InsO vorgegebenen 

Rahmen hielt. Die Postsperre ist von einem Richter während des vorläufigen 

Insolvenzverfahrens gegen einen Schuldner angeordnet worden, der weder ge-

genüber dem vorläufigen Insolvenzverwalter noch gegenüber dem Insolvenzge-

richt die Auskünfte erteilt hat, die zur Entscheidung über den Insolvenzantrag 

erforderlich waren (vgl. § 20 InsO). 
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III. 

 

Der Antrag des Schuldners auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für 

das Verfahren der Rechtsbeschwerde war abzuweisen, weil die beabsichtigte 

Rechtsverfolgung im Endergebnis keine Aussicht auf Erfolg hat (§ 114 Satz 1 

ZPO).  

11 

 

1. Bei der Prüfung der Erfolgsaussicht ist, wie sich aus Wortlaut und 

Zweck des § 114 Satz 1 ZPO ergibt, entscheidend auf den voraussichtlichen 

Erfolg in der Sache selbst und nicht auf einen davon losgelösten Erfolg des 

Rechtsmittels zu sehen. Prozesskostenhilfe ist deshalb dem Rechtsmittelführer 

nicht immer schon dann zu bewilligen, wenn die angefochtene Entscheidung 

formell keinen Bestand haben kann, das materielle Ergebnis sich nach einer 

Zurückverweisung jedoch voraussichtlich nicht ändern wird. Der Zweck der 
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Prozesskostenhilfe, dem Unbemittelten weitgehend gleichen Zugang zu Gericht 

wie dem Bemittelten zu gewähren, gebietet lediglich, ihn einem solchen Bemit-

telten gleichzustellen, der seine Prozessaussichten vernünftig abwägt und dabei 

auch das Kostenrisiko berücksichtigt. Eine vernünftig denkende Prozesspartei 

wird dann, wenn sie ihr Ziel aller Voraussicht nach nicht erreichen kann, einen 

Verfahrensfehler nicht zum Anlass nehmen, Kosten der Rechtsmittelinstanz 

sowie weitere Verfahrenskosten entstehen zu lassen, die sie im Ergebnis doch 

selbst tragen muss (vgl. BGH, Beschl. v. 14. Dezember 1993 - VI ZR 235/92, 

NJW 1994, 1160). 

 

2. Die Erfolgsaussicht der Rechtsbeschwerde hing von der bisher 

höchstrichterlich nicht entschiedenen Frage ab, ob die sofortige Beschwerde 

des Schuldners gegen die Anordnung einer Postsperre nach deren Aufhebung 

zulässig bleibt oder infolge prozessualer Überholung unzulässig wird. Eine 

schwierige Rechtsfrage darf nicht in Vorwegnahme des Hauptsacheverfahrens 

im Prozesskostenhilfeverfahren abschließend entschieden werden. Im vorlie-

genden Fall war der Fortsetzungsfeststellungsantrag jedoch auch unbegründet. 

Die Postsperre nach § 21 Abs. 2 Nr. 4 InsO kommt insbesondere dann in Be-

tracht, wenn der Schuldner die Arbeit eines vorläufigen Insolvenzverwalters be-

hindert oder unzureichende Angaben über seine Vermögensverhältnisse  

13 



-  8  - 
 
 
 

macht (Uhlenbruck, InsO 12. Aufl. § 21 Rn. 34; HK-InsO/Kirchhof, 4. Aufl. § 21 

Rn. 12 m.w.Nachw.). Diese Voraussetzungen waren im Zeitpunkt der Anord-

nung der Postsperre offensichtlich erfüllt.  

 

Dr. Gero Fischer   Dr. Ganter    Vill 

 

   Lohmann   Dr. Detlev Fischer 

Vorinstanzen: 

AG Göttingen, Entscheidung vom 29.10.2004 - 74 IN 132/04 -  

LG Göttingen, Entscheidung vom 16.12.2004 - 10 T 126/04 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


